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Einleitung

Das Thema meines Vortrages ist der Vertrag von Lissabon und seine Bedeutung für die europäische Verfassungsgebung. Als ich die freundliche Einladung erhielt, hier vorzutragen, hatte ich bereits daran gedacht, über dieses Thema zu sprechen. Damals konnte man allerdings noch erwarten, dass der Vertrag von Lissabon am Beginn des nächsten Jahres (2009) in Kraft treten würde. Wie alle anderen Vertragsänderungen muss auch dieser Vertrag von allen Mitgliedstaaten ratifiziert werden. Aber damals hatten eben bereits die meisten Mitgliedstaaten diesen Vertrag parlamentarisch angenommen und für die verbleibenden Mitgliedstaaten schien dies nur eine reine Formalität zu sein. Da war nur ein Mitgliedstaat, dessen Ratifikation nicht garantiert war, nämlich Irland, wo alle internationalen Verträge, die einen Transfer nationaler Souveränität vorsehen, in einer Volksabstimmung bestätigt werden müssen. Aber obwohl Irland bereits einmal eine Vertragsreform per Referendum abgelehnt hatte, erwartete niemand, dass die Iren auch den Reformvertrag von Lissabon ablehnen würden, hauptsächlich weil Irland ja so enorm von der EU-Mitgliedschaft profitiert hat (nicht zuletzt finanziell). Aber diese Erwartung war wohl auch ein wenig aus der Verzweiflung geboren: Ein Nein in der irischen Volksabstimmung war ein so schrecklicher Gedanke, dass niemand ihn sich vorstellen mochte und man daher einfach annahm, dass das ohnehin niemals passieren könne. Die EU-Institutionen haben daher wirklich glaubhaft behaupten können, dass es keinen Plan B für diesen Fall gibt. Damit sollte aber wohl auch eine Botschaft an die irischen Wähler gerichtet werden, dass ihr Nein unaussprechliche Konsequenzen haben würde.

Jetzt allerdings wäre ein solcher Plan B unbedingt erforderlich, weil das unerwartete und unmögliche tatsächlich passiert ist: Die Iren haben gegen den Reformvertrag gestimmt (noch dazu mit großer Mehrheit bei hoher Wahlbeteiligung). Damit haben sie verhindert, dass der Reformvertrag in Kraft tritt. Plan B? Eigentlich benötigt man nun nicht einen Plan B, sondern vielmehr einen Plan D oder E, weil bereits der Lissabonner Reformvertrag eine verdünnte und nur zweitbeste Variante eines Vertrages darstellte, der seinerseits nur ein Plan B war. 

Sie werden sich vielleicht erinnern, dass das ursprüngliche Reformvorhaben sehr viel ambitionierter war als bloß die Verabschiedung eines Reformvertrages. Es war die Errichtung einer „Verfassung“. Diese „Verfassung“ wurde auf originelle Weise ausgearbeitet, nämlich durch eine Konvention (zusammengesetzt aus Vertretern von Regierungen, Parlamenten und EU-Institutionen). Der vom Konvent ausgearbeitete Entwurf wurde dann den Mitgliedstaaten zur Annahme vorgelegt (das war im Juli 2003). Diese Verfassung hätte alle existierenden Verträge, auf denen die EU gründet, durch dieses eine Dokument ersetzt (dieses war aber weniger revolutionär als man vielleicht hätte meinen können, weil dieser Text natürlich die Mehrzahl der bereits bestehenden Regeln mit einigen wichtigen Modifikationen übernommen hätte). Dieser Entwurf eines Verfassungsvertrages traf allerdings auf erhebliche Widerstände in einigen Mitgliedstaaten, hauptsächlich weil er ihren jeweiligen Einfluss im Gesetzgebungsprozess (d.h. ihre Stimmenanzahl im gesetzgebenden Ministerrat und im Parlament) verringert hätte. Dieser Entwurf für einen Verfassungsvertrag bedurfte daher bereits einer maßgeblichen Anpassung, bevor er von allen Mitgliedstaaten akzeptiert werden konnte. 

Diese Modifikation (die also nun gewissermaßen der Plan B war) gab jedoch das Verfassungskonzept, d.h. die Wiedererrichtung der EU auf der Basis dieses neuen Verfassungsvertrages, nicht auf und was den Mitgliedstaaten im Oktober 2004 zur Ratifikation vorgelegt wurde, war ein Dokument mit der Bezeichnung „Vertrag über die Errichtung eines Vertrages für Europa“ (Verfassungsvertrag). Dieser Vertragsentwurf hatte jedoch nur wechselnden Erfolg bei nationalen Abstimmungen. Nachdem er in Spanien und Luxemburg akzeptiert wurde, scheiterte er in zwei wesentlichen Volksabstimmungen, (nämlich Frankreich und in den Niederlanden) und es war klar, dass diese Zurückweisungen (anders als dies bei der irischen jetzt angenommen wird) das Ende dieses Verfassungsvertrages waren. 

Obwohl schnell wieder Konsens darüber herbeigeführt werden konnte, dass der Inhalt des Vertrages irgendwie gerettet werden sollte, war klar, dass die vielen Änderungen, die dieser Vertrag mit sich gebracht hätte, nicht mehr unter dem Titel einer Verfassung verkauft werden konnten. Es bestand die Wahrnehmung, dass die europäischen Bürger den Begriff Verfassung mit staatlichen Verfassungen assoziieren würden und glauben könnten, dass der Verfassungsvertrag einen europäischen Superstaat in die Welt setzen würde, der eines Tages die Souveränität der Mitgliedstaaten gefährden könnte (offensichtlich gab es für das Nein in Frankreich und den Niederlanden aber auch eine Reihe anderer Gründe, die mit dem Verfassungsvertrag oder der EU wenig oder nichts zu tun hatten).

Die Lösung, die nach einer gewissen Nachdenkpause unter der deutschen Präsidentschaft ausgearbeitet wurde (das war dann also der Plan C), bestand darin, dieses Verfassungskonzept aufzugeben, dh einfach den Begriff Verfassung und alles was auf eine europäische Staatlichkeit hindeuten könnte (zB Symbole, die Fahne, die Hymne, die Benennung der Rechtsinstrumente sowie den Hinweis auf den Vorrang des Gemeinschaftsrechts) zu beseitigen, aber den wesentlichen Inhalt dieses Verfassungsvertrages doch zu retten, indem dieser Verfassungsvertrag in einen einfachen Reformvertrag, dh einen Vertrag der die bestehenden Verträge inhaltlich weiterentwickelt, umgewandelt wird. 

Dieser neue Reformvertrag war kein kohärenter Text, sondern eine Reihe von Bestimmungen, die die bestehenden Vertragsbestimmungen novelliert. Eine wirklich unglückliche Konsequenz daraus war, dass dies den Vertrag gänzlich unleserlich und unzugänglich machte.

Viele sagen, und das scheint mir plausibel, dass dies eine bewusste Strategie war, um zu verbergen, dass dieser Reformvertrag (also der Plan D) im Hinblick auf den Verfassungsvertrag lediglich alter Wein in neuen (und noch dazu viel hässlicheren) Schläuchen ist. Da es sehr einfach gewesen wäre, eine konsolidierte Fassung vorzulegen, scheint mir das wirklich plausibel zu sein.

Wäre nun nicht dieser „Unfall“ in Irland passiert, hätte diese Strategie aber funktioniert. In Frankreich und in den Niederlanden befanden es die Regierungen nun nicht mehr notwendig, Volksabstimmungen abzuhalten und der Reformvertrag wurde von ihren Parlamenten klaglos durchgewunken. Von allen 27 Mitgliedstaaten fand nur mehr in Irland eine Volksabstimmung über den Lissabon Reformvertrag statt. 

Gibt es nun einen Plan E, dh gibt es Möglichkeiten den Reformvertrag nach dem irischen Nein zu retten? Ich schließe nicht aus, dass solche Möglichkeiten bestehen, aber sie erfordern sicherlich ein gewisses Maß an Rechtsakrobatik, da die meisten Lösungen (einschließlich der radikalsten, die nun ohnehin nicht mehr ernsthaft vorgetragen wird, nämlich der Ausschluss Irlands) keine rechtliche Grundlage vorfinden, dh durch eine neue Vertragsreform geschaffen werden müsste, die jeder Mitgliedstaat (einschließlich) Irland mit einem Veto verhindern könnte. Der einfachste Weg besteht sicherlich darin, die Iren doch dazu zu bringen, dem Vertrag zuzustimmen, dh ein zweites Referendum über einen Text abzuhalten, indem irischen Bedenken irgendwie Rechnung getragen wird. Das Problem ist nur, dass niemand recht genau weiß, worin diese Bedenken wirklich genau bestanden und dass daher keineswegs garantiert ist, dass bei einer zweiten Volksabstimmung das gewünschte Ergebnis herauskommt. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass die Iren sich noch immer in einer Nachdenkpause befinden und noch keine konkreten Pläne für eine Durchführung dieses zweiten Referendums vorgelegt haben.

Gibt es dieses grüne Licht aus Irland nicht, müsste ein Weg gefunden werden, den Lissabonner Reformvertrag ohne die Iren in Kraft zu setzen. Dies ist aber nur in einem Big-Bang-Szenario (dh Auflösung und Wiedererrichtung der EU durch die integrationswilligen Mitgliedstaaten) möglich, allenfalls auch in dem in den bestehenden Verträgen bereits vorgesehenen Rahmen für die verstärkte Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten. Beide Lösungen sind aber auch außerordentlich komplex und zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht realistisch. 

Ich möchte mich im Anschluss mit diesen verschiedenen Lösungsmöglichkeiten daher gar nicht mehr näher auseinandersetzen und stattdessen den Versuch einer Einschätzung zu unternehmen, was es für Europa bedeuten würde, wenn der Reformvertrag nicht gerettet werden könnte. Auf den ersten Blick scheint dies ein furchtbarer Gedanke (und für meine Freunde und Kollegen, die soviel Zeit in dieses Projekt investiert haben, muss es in der Tat ein deprimierender Gedanke sein, dass all diese Mühen möglicherweise völlig umsonst gewesen sein könnten). Die Frage, die ich mir stellen möchte, ist aber, ob dies ein so furchtbarer Verlust für die europäische Verfassungsgesetzgebung, den europäischen Konstitutionalismus wäre oder anders: ob Europa also eine einzigartige Chance, endlich eine Verfassung zu bekommen, verlieren würde. Dies setzt aber auch eine Beantwortung der Frage voraus, ob die Europäische Union überhaupt eine Verfassung benötigt und (sollte dies der Fall sein) welche Art von Verfassung dies wäre. 

Erlauben Sie mir, mit einigen historischen Gedanken zu beginnen. 

Die Ursprünge der Europäischen Union

Den meisten von Ihnen wird bekannt sein, dass die Europäische Union erst 1993 errichtet wurde, dass ihre Ursprünge aber zurückgehen auf die Gründung der drei europäischen Gemeinschaften in den 50iger Jahren. Diese wurden ja durch die Europäische Union nicht ersetzt, sondern stellen nach wie vor die wesentlichen Pfeiler, dh konstitutive Bestandteile, der Europäischen Union dar. Die mit Abstand wichtigste dieser drei Gemeinschaften ist die Europäische Gemeinschaft, die zum Zeitpunkt ihrer Gründung noch Europäische Wirtschaftsgemeinschaft genannt wurde. 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) war der erste erfolgreiche Versuch Europa zu integrieren und zu vereinen. Sie werden sich vielleicht daran erinnern, dass es nach dem Krieg zwei Schulen betreffend die europäische Integration gab. Dies wurde anhand der verschiedenen Einigungsinitiativen deutlich. Auf der einen Seite gab es die Föderalisten, die einen supranationalen Ansatz zur Vereinigung Europas verfolgten und zu diesem Zweck Institutionen schaffen wollten, denen die Mitgliedstaaten einen Teil ihrer nationalen Souveränität übertragen sollten. Auf der anderen Seite gab es einen sehr viel vorsichtigeren Ansatz (favorisiert durch die nordischen Länder, dem Vereinigten Königreich und damals auch noch Österreich), der nationale Befugnisse erhalten wollte und daher nur eine Art intergouvernementaler Zusammenarbeit akzeptiert wurde (Intergouvernementalisten). Obwohl das politische Klima nach dem zweiten Weltkrieg für die europäische Einigung günstig schien, waren die ersten Organisationen noch eindeutig intergouvernemental (OEEC, Europarat, usw). Der erste Durchbruch für die Föderalisten kam dann mit der Errichtung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Dieser Erfolg gab dann Anlass zu einem weiteren überaus ehrgeizigen Projekt, nämlich der Errichtung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die auch eine politische Union gewesen wäre. Diese wurde jedoch von der französischen Nationalversammlung abgelehnt und das nächste Integrationsprojekt war daher sehr viel weniger ehrgeizig, nämlich die wirtschaftliche Integration, die sich ja bereits im Rahmen des Kohle- und Stahl-Vertrags als erfolgreich erwiesen hat, durch die Gründung der bereits genannten Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. 

Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft war aufgrund ihrer zahlreichen supranationalen Elemente wirklich revolutionär: Dieser Gemeinschaft wurden Gesetzgebungsbefugnisse übertragen. Es gab einen machtvollen Gerichtshof, eine Exekutivinstitution und vieles mehr, und auch im Hinblick auf Tiefe und Breite ihrer Aktivitäten war die EWG äußerst ungewöhnlich. Der EWG-Vertrag war aber dennoch weit davon entfernt, eine Verfassung eines neuen Staates zu sein. Worin sich die EWG ganz wesentlich etwa von staatlichen Verfassungen unterschied war, dass der EWG-Vertrag nicht durch die Organe der EWG selbst geändert werden konnte. Letztendlich sind es die Mitgliedstaaten ,die, und das gilt auch heute noch, das Schicksal dieser Gemeinschaft zur Gänze kontrollieren. Alle Änderungen erfordern die Zustimmung und Ratifikation nach den nationalen verfassungsrechtlichen Erfordernissen durch alle Mitgliedstaaten. Daraus ergibt sich auch die gegenwärtige Krise und die Schwierigkeiten, eine Lösung aus dem Irland-Dilemma zu finden. 

Aber auch im Hinblick auf die Tätigkeiten und Aktivitäten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bestand ein ganz wesentlicher Unterschied zu Staaten: Obwohl die EWG (nun EG) über ganz extensive gesetzgeberische Zuständigkeiten verfügt, insbesondere in handels- und wirtschaftsrechtlichen Angelegenheiten, verfügt sie über nur ganz eingeschränkte Steuerbefugnisse, und, damit einhergehend, über ganz eingeschränkte Möglichkeiten, Geld auszugeben. Die Zuständigkeiten der EWG (EG) in Bezug auf Politiken, die hohe Ausgaben erfordern (Sozialpolitik etc), ist somit äußerst beschränkt und es ist ein wenig paradox, dass die EU-Bürger, die so sehr Angst vor einem europäischen Superstaat haben und diesen auch verhindern würden, gleichzeitig immer wieder bedauern, dass die EU in jenen (finanzintensiven) Bereichen wie zB Sozialpolitik keine bedeutende Rolle spielt. 

Daraus folgt also: Die Europäische Gemeinschaft kann vieles tun, und ihr zumindest mittelbarer Einfluss auf das Leben der EU-Staatsbürger ist enorm, aber die Europäische Gemeinschaft kann wenig tun, was das Leben der Bürger unmittelbar beeinflusst.

Aus der Sicht der Föderalisten war dies natürlich äußerst unbefriedigend. Es bestand aber die Hoffnung bei zumindest einigen der einflussreichen Akteure, dass eine zunehmende ökonomische Integration unausweichlich irgendwann einmal auch zu einer verstärkten politischen Integration führen würde. Das war die so genannte Spill-over-Theorie, die davon ausging, dass es einen Art Schneeballeffekt geben müsste, wenn bestimmte Aufgaben der Europäischen Gemeinschaft übertragen würden, da diese Aufgaben neue Probleme schaffen würden, die nur gelöst werden könnten, indem der Gemeinschaft wieder neue Zuständigkeiten übertragen würden.

Diese Strategie wurde eine zeitlang ganz offenkundig auch durch den Europäischen Gerichtshof unterstützt, der in den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der EWG noch eine ganz klar integrationsfreundliche Vision eines tief integrierten Europas verfolgte. Durch seine Rechtsprechung wurde die EWG eine sehr viel mächtigere Organisation als jede andere internationale Einrichtung, und die EWG-Rechtsordnung sehr viel mächtiger, als die Gründungsstaaten sich das vorgestellt hatten. Dies hängt hauptsächlich mit zwei Grundsätzen zusammen, die der Europäische Gerichtshof bereits in den 60iger Jahren entwickelte: nämlich Direktwirkung des Gemeinschaftsrechts und Vorrang des Gemeinschaftsrechts.

Es ist bemerkenswert, dass diese Grundsätze im Vertrag nicht vorgesehen waren und man kann auch ohne weiteres annehmen, dass dies kein Zufall ist. Die Gründungsväter gingen wohl davon aus, dass dies eine Angelegenheit für nationales Verfassungsrecht wäre. Der Gerichtshof entschied jedoch, dass dies eine Frage wäre, die das EG-Recht selber entscheiden könne und der Gerichtshof zog damit auch die Kompetenz an sich, über diese zentralen Fragen betreffend die Beziehung zwischen Gemeinschaftsrecht und nationalem Recht selbst zu entscheiden. Seine Schlussfolgerungen lauteten, wie bereits erwähnt: EG-Recht ist grundsätzlich direkt anwendbar und der einzelne Bürger oder das einzelne Unternehmen kann sich darauf vor einem nationalen Gericht berufen, und EG-Recht ist unter allen Umständen vorrangig gegenüber nationalem Recht. Seine Begründung lautete, dass die EWG eine neue Rechtsordnung darstellt, für die die traditionellen Grundsätze betreffend das Verhältnis zwischen internationalem Recht und nationalem Recht nicht anwendbar sind.

Die Bedeutung der Etablierung dieser Grundsätze für die weitere Entwicklung der EWG war enorm. Es ist wohl keine Übertreibung, wenn man sagen würde, dass die Grundsätze der Direktwirkung und des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts die Natur der EWG insgesamt verändert haben und die Einschätzung vieler Kommentatoren, dass ohne diese Grundsätze die Gemeinschaft sich nicht in jene Organisation weiterentwickeln hätte können, die sie nun ist, ist sicher zutreffend. Denn ohne die Verankerung dieser beiden Grundsätze wäre Gemeinschaftsrecht auch heute noch ein Recht, das von den Mitgliedstaaten wohl in vielen Fällen nicht richtig umgesetzt oder überhaupt nicht beachtet werden würde. Respekt vor dem Gemeinschaftsrecht ist jedoch die Grundlage dafür, dass dieses Gemeinschaftsrecht sich ständig weiterentwickeln konnte. 

Man kann dies auch so formulieren. Wäre es den Mitgliedstaaten überlassen geblieben, das Verhältnis zwischen EG-Recht und nationalem Recht zu bestimmen, hätte jene neo-funktionalistische Logik, die ich vorhin beschrieben habe, nämlich jener Ansatz, nach dem die Errichtung supranationaler Institutionen zum Zweck der Erfüllung bestimmter funktionaler Aufgaben einen ökonomischen, sozialen und politischen Prozess in Gang setzt, der zu immer tieferer Integration führt, niemals funktioniert.

Aber es funktionierte und die EWG hat in den letzten Jahren eine ganz erstaunliche Entwicklung durchgemacht. Diese erfolgte jedoch nicht nur durch die Rechtsprechung des EuGH, obwohl diese wirklich von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, sondern vor allem durch eine Reihe von Vertragsänderungen, die ich nun kurz Revue passieren lassen will. 

Die wichtigsten Vertragsänderungen bis zum Lissabonner Reformvertrag

Zu Beginn war die EWG ein mehr oder weniger ausschließlich wirtschaftliches Projekt, dessen Hauptziel die Errichtung eines gemeinsamen Marktes, dh eines einheitlichen Wirtschaftsraums war. Es gab nur wenige gesetzgeberische Zuständigkeiten und Aktivitäten in anderen Gebieten. Obwohl damals das Binnenmarktprojekt noch weit davon entfernt war, abgeschlossen zu sein, begann man schon in den 70iger und 80iger Jahren darüber nachzudenken, ob die Gemeinschaft nicht auch in anderen Gebieten tätig sein könnte. Die Rechtfertigung dafür bestand, und dies demonstriert sehr gut die oben beschriebene Schneeballlogik, wonach sektorspezifische Integration immer auch Integration in anderen Bereichen nach sich zieht, darin, dass es hier eine Verbindung zum Binnenmarktziel gibt, dass etwa Sozial- oder Umweltschutz notwendig ist, um für die Akteure im Binnenmarkt gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Der Europäische Gerichtshof hat diesen Ansatz stets unterstützt und so kam es, wie dies die Gründungsväter gehofft haben mögen, tatsächlich zu einem erheblichen Spill-over in andere Politikbereiche und einer bedeutenden Expansion der Tätigkeitsfelder der EWG.

Es war allerdings auch klar, dass dieser Ansatz nur begrenzt funktionieren kann, dass die bessere Methode darin bestand, den Vertrag so zu ändern, dass er diese neuen Ambitionen der EWG auch tatsächlich reflektiert. Dies ist nun auch tatsächlich passiert, und noch dazu mit zunehmender Frequenz in den letzten Jahren. Nur ganz kurz zur Erklärung, wie eine solche Vertragsänderung erfolgen muss. Dazu müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen und ihre Parlamente den Text ratifizieren. Mitunter braucht es Volksabstimmungen (wenn die Vertragsänderungen einen Transfer von Befugnissen vorsieht, der nationale Verfassungen berührt). Ursprünglich wurde damit wie folgt vorgegangen: da die wesentlichen Änderungen natürlich von den Mitgliedstaaten ausverhandelt werden mussten, wurde eine Regierungskonferenz einberufen. Dies ist ein langwieriger Prozess, in dem Experten die Basisarbeit verrichten und die Textvorschläge erarbeiten. Eine solche Regierungskonferenz kulminiert schließlich in einem Gipfeltreffen der Spitzenrepräsentanten der Mitgliedstaaten, in dem die letzten offenen Probleme dann gelöst werden sollten und die Endfassung des Reformtextes formuliert wird. Dieses Ergebnis wird dann den nationalen Regierungen vorgelegt und im Idealfall von allen Parlamenten (mitunter eben nach einem Referendum) ratifiziert. 

Die erste Vertragsänderung fand 1986 statt. Es war dies die Einheitliche Europäische Akte. Dann kam der Vertrag von Maastricht. Dieser errichtete nicht nur die Wirtschafts- und Währungsunion (und schuf damit die Grundlage für die gemeinsame Währung), sondern errichtete zusätzlich noch zwei Kooperationsfelder, nämlich gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und Zusammenarbeit im Bereich Justiz und innere Sicherheit. Diese beiden Bereiche wurden gemeinsam mit der Europäischen Gemeinschaft in eine Struktur integriert, nämlich die Europäische Union, die man sich nun also als ein Gebilde vorstellen kann, das auf den drei Säulen Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und (wie es jetzt heißt) polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen gründet. Der nächste Vertrag war dann der Vertrag von Amsterdam und zuletzt der Vertrag von Nizza. 

Der Hauptzweck des Vertrags von Nizza (der nach wie vor die letzte Vertragsänderung repräsentiert) bestand darin, die institutionelle Struktur der Europäischen Union so zu ändern, dass sie auch nach der Osterweiterung (dh der Aufnahme von zwölf zusätzlichen Mitgliedstaaten) noch einigermaßen funktionieren würde. Dies hätte an sich schon im Rahmen der Amsterdamer Regierungskonferenz bewerkstelligt werden sollen. Dort wurde über die institutionelle Reform jedoch keine Einigung erzielt. Dies lag auch daran, dass dies natürlich keine rein technische Angelegenheit ist, sondern dass die Änderung der Funktionsweise der Institutionen einen fundamentalen Einfluss auf den Charakter der Europäischen Union haben würde. Schon in diesem Kontext wurde daher auch immer wieder die Frage nach der „Finalité“ gestellt, also die Frage danach, wohin die Gemeinschaft sich letztlich entwickeln soll, worin der Zielpunkt besteht, den die Union ansteuern sollte. Dazu hatte sich die Regierungskonferenz in Nizza noch mit einer Reihe anderer wirklich grundsätzlicher Fragen zu beschäftigen, nämlich mit der allgemeinen Wahrnehmung, dass die Europäische Union keine Antworten auf die zentralen wirtschaftlichen und sozialen Fragen (die sich damals schon stellten) bereit hatte, dass die Europäische Gemeinschaft wirtschaftlich vielleicht stark, aber außenpolitisch außerordentlich schwach war und nur über sehr begrenzte Einflussmöglichkeiten verfügt.

Auf der Nizza-Agenda standen somit wichtige und grundsätzliche Fragen. Umso enttäuschender war es, das nur sehr wenig erreicht wurde, nämlich das absolute Minimum, welches notwendig war, um die Institutionen nach der Osterweiterung funktionsfähig zu erhalten. Nicht nur das Ergebnis der Regierungskonferenz in Nizza war bescheiden, sondern auch die Art und Weise, wie dieses mickrige Ergebnis erzielt wurde, war enttäuschend, eigentlich sogar peinlich. Es war ganz offensichtlich, dass die Mitgliedstaaten bei den Verhandlungen nur ihre eigenen nationalen Interessen verfolgten, und nicht das Gesamtinteresse der Europäischen Union.

Immerhin war es auch den Regierungsvertretern bewusst, dass der Vertrag von Nizza in vielerlei Hinsicht ein Misserfolg war. Bereits in Nizza vereinbarte man daher, eine weitere Regierungskonferenz im Jahr 2004 einzuberufen und im Vorfeld eine breite und tiefe Debatte über die Zukunft der Europäischen Union zu führen. Unter der belgischen Präsidentschaft wurde diese Debatte dann genau strukturiert. In einem Gipfeltreffen in Laeken im Dezember 2001 wurden genaue Parameter für diese Prozess festgelegt. Dort wurden nicht nur die Probleme und Fragen, die zu lösen waren, klar identifiziert, sondern es wurde auch eine neue Methode zur Erarbeitung eines neuen Reformvertrages festgelegt und zwar in Form der Errichtung einer Konvention. Diese Methode hatte in einem anderen Zusammenhang bereits ganz gut funktioniert, nämlich bei der Erarbeitung einer Menschenrechtscharta. Dort hatte die Konventionsmethode aber wahrscheinlich auch deshalb so gut funktioniert, weil die Aufgabenstellung weniger komplex war. Es war von vornherein klar, dass jene Konvention nur einen unverbindlichen Text produzieren würde. Die Aufgabe der Laeken-Konvention war von vornherein sehr viel schwieriger. Ihr Mandat war die wesentlichen Fragen der Europäischen Union zu identifizieren und mögliche Antworten dafür zu entwerfen. So hatte sie eine Reihe detaillierter Fragen über die Funktionsweise der Europäischen Union und ihre künftige Rolle zu beantworten. Ihre sehr viel komplexere und auch politischere Aufgabe wurde vor allem durch ihre Zusammensetzung reflektiert. Während in der ersten Konvention, die sich mit der Menschenrechtscharta beschäftige, hauptsächlich Professoren, Richter und höhere Beamte vertreten waren, setzte sich die Laeken-Konvention nur aus Politikern zusammen, sodass sie von vornherein einen höheren Legitimitätsgrad aufweisen konnte. Der Präsident dieser Konvention war Giscard d’Estaing, ein ehemaliger französischer Präsident. Dieser ist nicht nur ein äußerst erfahrener Politiker, der die Europäische Union sehr gut kennt, sondern auch ein äußerst fähiger Verhandler. Dazu kommt: Giscard d’Estaing ist ein unerhört ehrgeiziger Mensch. Er war es schließlich, der die äußerst ehrgeizigen Ziele der Konvention festgelegte und auch die Idee hatte, einen Verfassungsentwurf zu erarbeiten, der den Mitgliedstaaten bei der nächsten Regierungskonferenz vorgelegt werden sollte. Dies war zwar durch das Mandat der Konvention gedeckt, jedoch keineswegs gefordert oder konkret veranlasst. Ganz im Gegenteil war die der Konvention gestellte Frage nur, ob es langfristig sinnvoll sein könnte, eine Verfassung für Europa zu errichten.

Der von der Konvention produzierte Verfassungsvertrag hätte viele wichtige Änderungen gegenüber der derzeitigen Rechtslage gebracht, wäre aber weniger revolutionär gewesen als man vielleicht vermuten hätte können. Obwohl dieser Verfassungsvertrag die Europäische Union wieder gegründet hätte, und dabei die alten Verträge durch einen neuen Text ersetzt hätte, wäre der Kerninhalt dieser Verträge im Wesentlichen übernommen worden. Es hätte allerdings eine Reihe äußerst sinnvoller Änderungen und Weiterentwicklungen gegeben. Die meisten dieser Änderungen wurden von den Mitgliedstaaten dann auch tatsächlich akzeptiert, und viele davon finden sich auch in der gewissermaßen dritten Version dieses Verfassungsvertrages, nämlich dem derzeit zur Ratifikation in Irland anstehenden Lissabonner Reformvertrag, wieder.

Wie hätten diese Änderungen (die, wie gesagt, zum Großteil auch im Lissabonner Reformvertrag noch enthalten sind) ausgesehen: Es käme zu einer gewissen Vereinfachung und Beschleunigung der Gesetzgebungsverfahren (insbesondere auch zu einer gewissen Stärkung des Europäischen Parlaments durch die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Mitentscheidungsverfahrens, indem das Parlament eine Art Vetorecht hat); zur Kodifizierung einiger Grundsätze des Gemeinschaftsrechts, die der Gerichtshof formulierte; verschiedene Änderungen hätten die Zusammensetzung und Funktionsweise der Institutionen betroffen, wobei es wesentliche Änderungen im Hinblick auf die Präsidentschaft gegeben hätte; eine Änderung betraf auch die Organisation der Außenbeziehungen (für viele bestand die wichtigste Innovation des Verfassungsvertrages in der Etablierung eines Außenministers der Europäischen Union, wodurch die EU-Außenpolitik erstmals ein Gesicht bekommen hätte); eine weitere Änderung wäre die Integration der jetzt noch unverbindlichen Charta der Grundrechte in den Vertrag gewesen; erwähnenswert ist auch die Einführung eines Verfahrens für eine bessere Kontrolle des Subsidiaritätsprinzips sowie bestimmte Mitbestimmungsrechte für die europäischen Bürger. 

Wesentlich ist aber, dass keine dieser Änderungen die Europäische Union einer eigenen Staatlichkeit (im Sinne einer größeren Unabhängigkeit und Autonomie von den Mitgliedstaaten) näher gebracht hätte. Der Verfassungsvertrag (und gleiches gilt natürlich auch für das, was davon übrig geblieben ist, nämlich den Lissabonner Reformvertrag) würde die Europäische Union nicht mit wesentlichen neuen staatstypischen Zuständigkeiten ausstatten. Der Vertrag von Lissabon sieht keine neuen Steuer- und Ausgabekompetenzen vor. Diese bleiben weiterhin bei den Mitgliedstaaten. Der Verfassungsvertrag aber enthielt Formulierungen und Symbole, die doch gewisse Ambitionen zum Ausdruck brachten, dass die Europäische Union sich einmal in diese Richtung entwickeln könnte. 

Was sind nun vor diesem Hintergrund die Konsequenzen der Ablehnung dieses Verfassungsvertrages (und der folgenden abgeschwächten Versionen davon, zuletzt des Vertrages von Lissabon) für den europäischen Konstitutionalismus? Kann man schließen, dass diese Änderungen in dieser Hinsicht ohnehin nicht relevant genug gewesen wären, so dass das Scheitern dieser Entwürfe in dieser Hinsicht bedeutungslos ist? Nein, das denke ich nicht. Ich glaube, dass die Ablehnung der beiden Texte, die zumindest Verfassungsambitionen zum Ausdruck brachten, doch eine große Aussagekraft hat. Lassen Sie mich das vielleicht im Anschluss noch näher erklären.

Der Verfassungsvertrag und die Legitimität der Europäischen Union

Die Strategie, die EWG, die zunächst rein wirtschaftliche Zielsetzungen hatte, in ein politisches Gebilde umzuwandeln, das auch auf der Weltbühne als wichtiger Akteur mit staatsähnlicher Qualität wahrgenommen wird, hat somit bis zu einem bestimmten Grad funktioniert. Die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, dann die Europäische Gemeinschaft, bekam ständig zusätzliche legislative Befugnisse zum Teil durch eine expansive Auslegung der bestehenden Befugnisse, zum Teil aber eben auch durch die beschriebenen Vertragsänderungen. Die Gesetzgebung in Brüssel berührt nun Bereiche, die noch vor einigen Jahren in der ausschließlichen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten lagen, wie zB Strafrecht oder Kerngebiete des Zivilrechts. Es gibt nunmehr auch eine gemeinsame Währung und eine Wirtschafts- und Währungsunion. Die Errichtung der Europäischen Union bekräftigt die politischen Ambitionen dieser Gemeinschaft.

Obwohl die EU ebenso „nur“ eine internationale Organisation darstellt, deren Schicksal letztlich von den Mitgliedstaaten kontrolliert wird, verfügt sie nun doch über äußerst bedeutende Befugnisse, die die Souveränität der Mitgliedstaaten wesentlich einschränken. Durch die Übernahme wichtiger gesetzgeberischer Zuständigkeiten von den Mitgliedstaaten, und vor allem auch durch die Inanspruchnahme einer Vorrangstellung für sein Recht, vermittelt die Europäische Union nach außen hin jedenfalls den Eindruck, dass sie eine Art Staatlichkeit bereits erreicht hat. 

Es ist wohl davon auszugehen, dass dieser Erfolg auch mit der Flexibilität zusammenhängt, die sich aus der verfassungsrechtlichen Sonderstellung der Europäischen Union ergibt: Die Europäische Union ist zwar eindeutig kein Staat im traditionellen Sinn (und wird vielleicht nie einer werden), jedoch ist sie ebenso keine normale internationale Organisation. Sie hat gewissermaßen ihre eigenen Regeln im Laufe ihrer Entwicklung selbst geschaffen.

Für diese Flexibilität, die sich aus der verfassungsrechtlichen Sonderstellung ergibt, ist aber ein Preis zu bezahlen, und dieser besteht in einem gewissen Mangel an Legitimität: Internationale Organisationen leiten ihre Legitimität aus der Tatsache ab, dass sie auf einem freiwilligen Akt der Regierungen der beteiligten Länder beruhen, nämlich auf einem internationalen Vertrag. Staaten dagegen leiten ihre Legitimität aus einer internen Verfassung ab, welche die rechtlichen und politischen Beziehungen zwischen der Regierung und den Regierten regelt. Die Europäische Union kann nun ihre Legitimität nicht zur Gänze aus den Gründungsverträgen ableiten, da ganz wesentliche Elemente seiner Rechtsordnung (zB die erwähnten Grundsätze der Direktwirkung und des Vorrangs des EU-Rechts) in den Gründungsverträgen eben nicht vorgesehen sind. Die EU hat aber auch keine konstitutionelle Legitimität, denn es waren ja nicht die Völker Europas, die die Europäische Union gegründet haben, sondern es waren die Regierungen der Mitgliedstaaten und diese waren auch verantwortlich für alle weiteren Vertragsänderungen. Zwar trifft es zu, dass immer wieder nationale Volksabstimmungen mit positiven Ergebnissen in Bezug auf diese Vertragsänderungen oder anlässlich des Beitrittes neuer Mitgliedstaaten stattgefunden haben, jedoch gab es eben auch Volksabstimmungen in Mitgliedstaaten mit negativem Ausgang, aus denen doch eine gewisse Skepsis der betreffenden Bevölkerungen hinsichtlich der ständigen Ausweitung der Befugnisse der EU zu Lasten der Befugnisse der Mitgliedstaaten zum Ausdruck kamen, und aus denen man doch auch ableiten konnte, dass es keineswegs der Wunsch aller Völker Europas ist, dass die EU sich zu einem richtigen Staat weiterentwickelt. In dieser Hinsicht aussagekräftig ist wohl auch die äußerst geringe Beteiligung bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. 

Das Argument, dass die Europäische Union ein elitäres Projekt sei, wird daher zutreffen. Zu dieser Gestaltung von oben gibt es wohl keine Alternative, denn diese Fragen sind einfach zu komplex, um sie im Abstimmungswege zu entscheiden. Der daraus resultierende Mangel an Legitimität macht die Europäische Union aber natürlich äußerst verletzlich, wenn sie sich doch aus Gründen, die in den Verfassungen der Mitgliedstaaten angelegt sind, einem Volksentscheid unterziehen muss. Dann wird nämlich, wie ausgeführt, deutlich, dass die europäischen Bürger nicht ohne weiteres akzeptieren, dass „ihre“ Gesetze in Brüssel produziert werden und dass ein EU-Gericht das letzte Wort auch über die Rechtmäßigkeit nationaler Regelungen hat, selbst hinsichtlich Regelungen in Rechtsgebieten, in denen die Gemeinschaft gar keine Gesetzgebungszuständigkeit besitzt. Natürlich sind die Bürger in den Mitgliedstaaten auch in Bezug auf nationale Vorschriften bisweilen äußerst kritisch. In Bezug auf diese stellen sie aber nicht die grundsätzliche Legitimität in Frage. Bezüglich des EU-Rechts ist das anders. Hier knüpft die Kritik nicht nur an den Inhalt der Regelung an, sondern auch an den Umstand, dass diese eben in Brüssel erzeugt wurde.

Die Gesetzgebung in Brüssel würde vielleicht weniger skeptisch beurteilt werden, wenn eine allgemeine Wahrnehmung bestünde, dass die Europäische Union sich auf kompetente Weise den Problemen widmet, die die EU-Bürger bedrücken. Diese Art von „Output-Legitimacy“ ist aber ganz offensichtlich nicht vorhanden. Die EU wird diese Art von Legitimität auch kaum erreichen, da sie trotz ihrer Machtfülle keine Zuständigkeiten hat, um sich der Alltagsprobleme der EU-Bürger (Preissteigerungen, Pensionssicherung, Arbeitslosigkeit, Schulen und Bildung, Gesundheitsvorsorge etc) auf kompetente Weise anzunehmen. Wie bereits ausgeführt, verfügt die Gemeinschaft eben noch über keinerlei gesetzgeberische Zuständigkeiten zum Erlass von Maßnahmen, die auf das Leben der EU-Bürger unmittelbar Einfluss nehmen. Das häufig vorgebrachte Argument, dass die Europäische Union, und insbesondere das Binnenmarktprojekt, nur für das „big business“ gut sei und den einzelnen Bürgern nur wenig Vorteile bringe, hat aber lediglich eine oberflächliche Plausibilität. Letztlich trifft dieses Argument nicht zu. Es stimmt zwar, dass das Ziel des Binnenmarkts darin besteht, günstige Voraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch die Aktivitäten der Unternehmen zu schaffen, jedoch die Verteilung des dadurch erwirtschafteten Wohlstands obliegt den Mitgliedstaaten. Die EU ist diesbezüglich weitgehend neutral.

Hätte sich dieses Legitimationsdefizit durch den Lissabonner Reformvertrag verringert? Nein, nicht durch diesen Vertrag, aber wohl durch den Verfassungsvertrag entweder in seiner ursprünglichen Version oder in der durch die Staats- und Regierungschefs geänderten Fassung. Wenn diese Texte durch eine Reihe nationaler Volksabstimmungen approbiert worden wären, hätten sie der Europäischen Union doch eine gewisse verfassungsmäßige Legitimation verschafft, und zwar weniger wegen ihres Inhalts, der, wie ausgeführt, ja wenig echten verfassungsmäßigen Mehrwert hatte, sondern wegen der vielen Andeutungen und symbolischen Hinweise auf eine sich abzeichnende Staatseigenschaft der Europäischen Union, die in diesen Texten enthalten waren. Diese Volksabstimmungen hätten daher als Zustimmung zu einer möglichen Entwicklung der Europäischen Union zu einem eigenen Staat hin verstanden werden können, und damit als Mandat dafür, der Union weiterhin neue Zuständigkeiten zu übertragen und diese schließlich irgendwann einmal in eine Art von Föderation weiter zu entwickeln. Der Verfassungsvertrag hätte also, jedenfalls in Ansätzen, jener Sozialkontrakt zwischen der EU und ihren Bürgern sein können, der der EU bisher fehlt.

Da der Verfassungsvertrag aber eben genau aus diesen Gründen abgelehnt wurde, muss wohl der umgekehrte Schluss gezogen werden. Es gibt ausdrücklich kein Mandat dafür, die Europäische Union weiter in Richtung Staat (mit starken föderalen Elementen) weiter zu entwickeln. Die Ablehnung des Verfassungsvertrages wird die Integrationsdynamik im Rahmen der Europäischen Union ganz wesentlich abschwächen. Es wird auf absehbare Zeit keinen EU-Staat geben, der an die Stelle der einzelnen Mitgliedstaaten treten könnte. 

Weitere Verfassungsaspekte

Verfassungen haben auch noch eine weitere wichtige Funktion. Sie stellen nicht nur jenen Sozialkontrakt dar, der die Grundlage für die Übertragung und Ausübung politischer Macht durch eine Zentralgewalt rechtfertigt (das ist gewissermaßen die politische Dimension von Verfassungen, für die sich Historiker und Politologen in erster Linie interessieren). Sondern benötigen politische Gebilde, die über die Befugnis zur Schaffung und Exekutierung von Gesetzen verfügen, die die Interessen einzelner unmittelbar berühren, auch und insbesondere eine andere Form der Verfassung, nämlich ein rechtliches Regime, das eine wirksame Überwachung und Kontrolle der Ausübung dieser Macht ermöglicht (das ist gewissermaßen die rechtliche Dimension von Verfassungen und ein Verfassungsaspekt, an dem Juristen stärker interessiert sind).

Eine Rechtsordnung verfügt über eine Verfassungsqualität in diesem Sinne nur dann, wenn sie folgende Funktionen erfüllt: Anerkennung individueller Rechte von Bürgern; Bereitstellung von Vorschriften, die einen wirksamen Schutz dieser Rechte gewährleisten; Organisation der Beziehungen zwischen Regierung und den Regierten (demokratische Grundsätze); Errichtung eines Systems, mit dem die verschiedenen Staatsgewalten sich wechselseitig kontrollieren können, insbesondere die exekutive und die legislative Gewalt. 

Nicht zufällig wird der Prozess der Verwirklichung dieser Konzepte im Völkerrecht auch „Konstitutionalismus“ genannt. Was bedeutet nun die Ablehnung des Verfassungsvertrages (und schließlich auch des Lissabonner Reformvertrages) für die Konstitutionalisierung der Europäischen Union in diesem aufklärerischen Sinn? Die kurze Antwort ist: sehr wenig. Obwohl der Verfassungsvertrag oder der Lissabonner Reformvertrag die konstitutionelle Qualität der EU-Verträge in dieser Hinsicht etwas verbessert hätte, zB in dem der Rechtsschutz durch den EuGH etwas verbessert würde, würden sie doch diese Qualitäten nicht erst geschaffen haben. Die Europäische Union verfügt bereits jetzt über eine Verfassung in dieser Hinsicht, und dies wurde vom Gerichtshof bereits 1984 anerkannt, als er den EG-Vertrag als die „Verfassungsurkunde“ dieser Gemeinschaft bezeichnete.

Eine Reihe der oben genannten Garantien findet sich bereits in den Verträgen. Wichtige Elemente wurden allerdings erst durch den Gerichtshof ergänzt, der ganz offensichtlich wollte, dass die EG bzw EU diese Verfassungsstandards erfüllt. In gewisser Hinsicht war es auch wirklich geboten, dass der Europäische Gerichtshof Individualrechte gegenüber Eingriffen durch EU-Institutionen wirksam geschützt hat. Denn nachdem der Gerichtshof selber EG-Recht auf durchaus unerwartete Weise in eine äußerst machtvolle Rechtsordnung mit Vorrang und Direktwirkung umgewandelt hat, war es natürlich erforderlich, Einzelpersonen und Unternehmen mit ausreichendem Rechtsschutz und der Möglichkeit auszustatten, diese Vorschriften einer Kontrolle zu unterziehen.

Man kann dies aber natürlich ein wenig zynischer sehen und die Stärkung des Rechtsschutzes auf EU-Ebene als Versuch interpretieren, die nationalen Verfassungsgerichte daran zu hindern, Rechtsschutz gegen EG-Recht nach nationalem Recht zu gewähren. Die Anerkennung von Grund- und Menschenrechten durch den EuGH scheint dies zu bestätigen. Sie wissen vielleicht, dass der EWG-Vertrag (und dies gilt nach wie vor) keine rechtlich bindenden Grundrechte enthielt. Zunächst zögerte der Gerichtshof auch, solche Menschenrechte als ungeschriebenes Recht zu akzeptieren. Er dürfte dann aber realisiert haben, dass der Vorrang des Gemeinschaftsrechts (der natürlich auch den nationalen Menschenrechtsschutz außer Kraft setzen würde) für die nationalen Verfassungsrichter der Mitgliedstaaten nur akzeptabel sein würde, wenn das Gemeinschaftsrecht selbst für einen adäquaten Menschenrechtsschutz sorgt. So hat der Gerichtshof nach anfänglichem Zögern doch judiziert, dass Grund- und Menschenrechte Bestandteil der Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaft sind. Nun findet sich ein entsprechender Hinweis auch in den Verträgen.

Was gilt nun für die beiden anderen Elemente, nämlich das Demokratieprinzip und das Prinzip der Gewaltenteilung? Ich meine, dass die Europäische Union ebenso diese beiden Verfassungsanforderungen erfüllt, wenn auch nicht auf grandiose Weise. 

Was die Demokratie betrifft, ist wohl nicht zu leugnen, dass es einen gewissen Mangel an repräsentativer Demokratie in einer wichtigen gesetzgebenden Institution gibt, nämlich im Ministerrat (der sich ja aus Regierungsvertretern zusammensetzt). Da in den letzten Jahren aber jenes Gesetzgebungsverfahren dramatisch aufgewertet wurde, in dem das Europäische Parlament ein Mitsprache- und Vetorecht hat, ist die Unionsgesetzgebung doch deutlich demokratischer geworden. Was den Gesetzesvollzug betrifft, ergibt sich aus der starken Einbindung der mitgliedstaatlichen Verwaltungen und generell aus dem komplexen Zusammenspiel beim Vollzug des Gemeinschaftsrechts doch eine gewisse wechselseitige Kontrolle und Transparenz, so dass mein Eindruck ist, dass willkürliche Entscheidungen hier weniger wahrscheinlich sind als dies bei den mitgliedstaatlichen Verwaltungen der Fall ist.

Die Gewaltentrennung scheint auf den ersten Blick nur schwach ausgeprägt, da auf EU-Ebene doch eine gewisse Vermischung zwischen der gesetzgebenden und der ausführenden Gewalt zu konstatieren ist. So sind im Ministerrat, einem wichtigen gesetzgebenden Organ, Repräsentanten der Exekutive tätig. In anderer Hinsicht ist das System der „Checks and Balances“ aber sehr gut und eigentlich viel besser ausgeprägt als in den Mitgliedstaaten. Die verschiedenen EU-Institutionen sind nämlich wirklich voneinander gänzlich unabhängig. In den Mitgliedstaaten ist es bekanntlich nicht der Fall; dort gibt es immer sehr enge Beziehungen zwischen Parlament und Regierung.

Fazit: Können wir auch mit dem Status Quo leben?

Der konstitutionelle Zusatznutzen des Verfassungsvertrags, und dies gilt natürlich umso mehr für seine verdünnte Version, den Lissabonner Reformvertrag, ist äußerst begrenzt. Aber jedenfalls der Verfassungsvertrag offenbarte einen gewissen Ehrgeiz, dass die Europäische Union doch eines Tages die historischen, sprachlichen, kulturellen, ethnischen und institutionellen Unterschiede überwinden und ein richtiger Staat mit einer richtigen Verfassung werden könnte. Obwohl dieser Text selbst noch nicht als solcher Sozialkontrakt betrachtet werden konnte, hätte seine Akzeptanz in einer Serie von Volksabstimmungen doch als eine Art Mandat betrachtet werden können, dass die Europäische Union in diese Richtung weiterentwickelt werden kann. Der Vertrag hätte außerdem eine gewisse Legitimitätslücke geschlossen, die derzeit sicherlich noch besteht.

Die Ablehnung des Verfassungsvertrages bedeutet also, dass eine Weiterentwicklung zu einem staatenähnlichen Gebilde für absehbare Zeit, oder sogar für immer, nicht in Betracht kommt. Der Lissabonner Reformvertrag würde, so er jemals in Kraft tritt, die letzte wesentliche Vertragsänderung bleiben. Es wird zu keinem signifikanten Transfer von Souveränität von den Mitgliedstaaten zur Europäischen Union mehr kommen. Ob es zumindest noch zu einer weiteren Erweiterung kommen wird, ist abzuwarten (die nächsten Kandidaten stehen mit Kroatien und der Türkei ja bereits vor der Tür).

All dies bedeutet aber ganz sicher nicht das Ende der Europäischen Union. Wenn nun selbst die abgeschwächte Version des Verfassungsvertrages, der Lissabonner Reformvertrag, endgültig scheitern würde, wäre dies doch sehr zu bedauern, weil auch dieser Vertrag die Funktionsweise der Europäischen Union in vielerlei Hinsicht verbessert hätte und vor allem auch den Gesetzgebungsprozess etwas demokratischer gemacht hätte. Aber die Europäische Union wird auch ohne diese Änderungen weiter funktionieren (es ist zu bedenken, dass verschiedene Änderungen ohnehin erst 2014 wirksam geworden wären).

Die Europäische Union wird weiterhin machen, wozu sie gegründet wurde, nämlich für einen funktionierenden Binnenmarkt sorgen. Und sie wird hoffentlich und wahrscheinlich auch in jenen Bereich weiterhin eine ganz bedeutende Rolle spielen, in denen die Übertragung der Aufgaben auf die Gemeinschaftsebene einen klaren Mehrwert aufweist. Auch wenn die politischen Ambitionen der Europäischen Union durch die von mir beschriebenen Entwicklungen nun einigermaßen gebremst wurden, ist doch zu erwarten, dass die Union auch in so sensiblen Bereichen wie dem Bereich der äußeren Sicherheit eine wichtige Rolle spielen wird. 

